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Ihr Opfer heute ist für die Evangelische Studienhilfe an der Evangelischen Hochschule be-
stimmt. Die Evangelische Studienhilfe unterstützt Studierende, die selbst über keine ausrei-
chenden Finanzierungsmöglichkeiten verfügen. Mit Ihrem Opfer leisten Sie einen wesentli-
chen Beitrag dazu, dass junge Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten eine gute 
Ausbildung machen und einen kirchlichen Beruf erlangen können. 
 
Wir bitten herzlich um Ihr Opfer! 
 
„Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter; aber 
es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte; aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in al-
len.“ 1Kor 12, 4 
 
 

 
D r.  h. c.  F r a n k  O t f r i e d  J u l y 

  



EVANGELISCHER OBERKIRCHENRAT 70012 STUTTGART, 2020-02-19 
 POSTFACH 10 13 42 
 Telefon 0711 2149-0 
 Sachbearbeiter/in - Durchwahl 
 Stefan Alger - 335 
  E-Mail: Stefan.Alger@elk-wue.de 

AZ 52.13-5 Nr. 77.34-18-08-04-V01/1.2 
 
An die  
Ev. Pfarrämter, 
über die Ev. Dekanatämter  
- Dekaninnen und Dekane,  
Schuldekaninnen und Schuldekane – 
und landeskirchliche Dienststellen, 
Kirchenpflegen und Bezirksopfersammelstellen 
______________________________________ 
 
Landesopfer am Sonntag Lätare, 22. März 2020 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß Kollektenplan für 2020 wird empfohlen das Opfer am Sonntag Lätare, 22. März 
2020, für die Evangelische Studienhilfe zu bestimmen. 
 
Die Evangelische Studienhilfe für Studierende der Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg hat die Aufgabe, jenen jungen Menschen eine Ausbildung für ein kirchliches Ar-
beitsfeld, bspw. den Diakonat, zu ermöglichen, die ein Studium nicht ausreichend finanzie-
ren und keine anderen Förderungen erhalten können. 
 
Diakoninnen und Diakone, Absolventinnen und Absolventen der Evangelischen Hoch-
schule arbeiten in vielen Bereichen von Kirche, Diakonie und Gesellschaft. Sie sind tätig 
in den Gemeinden, in der Jugendarbeit, im Religionsunterricht, in diakonischen und öf-
fentlichen Einrichtungen. Für die Diakoninnen und Diakone der Landeskirche ist laut Di-
akonengesetz das Studium an der Evangelischen Hochschule die Regel-Ausbildung.  
 
Neben ganz verschiedenen, persönlichen Notsituationen erschweren auch BAföG-
Richtlinien das Studium, da der zweite Bachelor-Abschluss, der Voraussetzung für die 
Berufung zur Diakonin und zum Diakon ist, nicht gefördert wird. 
Zudem fördert die Studienhilfe Studierende, die unter Umständen das Studium abbre-
chen oder die Studienzeit verlängern müssten da sie für ihr Studium ansonsten keine 
ausreichende wirtschaftliche Grundlage hätten.  
 
Mit den Opfermitteln konnte in den letzten 10 Jahren unbürokratisch geholfen werden. 
Über 240 Studierende wurden mit rund 450.000 Euro unterstützt. 
 
In Kirche und Diakonie brauchen wir gut ausgebildete Personen. Menschen auf dem 
Weg hin zu diesen Berufen zu unterstützen - dafür ist die Studienhilfe da. 
 
Wir danken den Kirchengemeinden schon heute für Ihre Unterstützung von Menschen 
und kirchlicher Arbeit durch dieses Opfer. Wir bitten, dazu die Kollekte in den Gottes-
diensten unter Hinweis auf die Opferbitte bekannt zu machen. 

mailto:Stefan.Alger@elk-wue.de


Den Ertrag des Opfers bitten wir umgehend – spätestens bis Mitte Mai 2020 – den Be-
zirksopfersammelstellen und von dort gesammelt bis Ende Mai 2020 an die Kasse 
des Oberkirchenrats zu überweisen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hans-Joachim Janus 


